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nach cincm wandelbaren Maaßstab bcst-mntt werden,
da emesihcils die Anwendung jedes wandelbaren Maaß-
stabo serwickelc und so wie die Perception vielen Schwie-
rigkeilen unlerworffen ist, anderslheils dann der Willkür
der Orlspolizeydehörde zu vieler Spielraum gelassen

wirb; und diese Willkür ist cS eben, die bey dem Sy-
stem, das den Orisbürgcrn besondere Rechte ertheilt,
vorzüglich zu vermeiden ist, daher die Bestimmung des

Unwandelbaren, jedoch einer periodischen Revision unter-
wvrffenen Beytrags, von der OrtSgemeinde unabhän-

gig, durch eine höhere Behörde geschehen und überhaupt
dafür gesorgt werden muß, daß jeder helvetische Bürger
allenthalben in Helvctien unter dem Schutz der Gesetze

sich aufhalten und seinen Unterhalt suchen könne. Auch
dieser Gegenstand kann bloß in einem abgesonderten Gc«

setz behandelt werden.

Durch diese Einrichtung allein ist ferner die Möglich,
keit denkbar, daß der Stand des helvetischen Bürgers
gesichert bleibe, und ohne dieselbe wird die gröfte Ver-
wirrung entstehen, die künftigen Generationen werden
der Gefahr ausgcsezt, ihre Abstammung nicht mehr be-

schemigcn zu können, oder das helvetische Bürgerrecht
wird der Schlauheit eines jeden fremden Landstreichers
preis gegeben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Apologie des höchsten Finanztribunals,

welches Pfyffer Feer dem Bürger
Reinhard, Gesandten der französi-
sehen Republik, vorgelegt hat. Ge-
druckt >8ol. 8. S. 4Z.

Unsere Leser erinnern sich vielleicht noch (Vergl. N.
Schw. Rep. N. 2z8. S. i isti 82) des von Pfyffer
Feer vorgeschlagenen obersten helvetischen Finanzgerichls-

Hofs, mit welchem fünf grosse Nationen die Schwcitz
beglücken sollten.... Man zuchie die Achse!» und lachte

über den Don Quichotte.

„ Sie belieben also mich zum Narren zu stempeln» —
erwiedert dieser — »Gut, sey es! Kinder und Nar.
pen reden die Wahrheit. " Er sezt sich hierauf hin
und schreibt eine Apologie, die den B- Pfyffer-Feer
und sein höchstes Fmanztribunal zum Adoppelten Ge-
genstande hat«

Von j.nem wird uns (S. 4) berichtet, „baß er in
den Staaten Roms gebohrcn ist, und daß er somit von
seiner Anime etwas von N ì, t i 0 na l >vi tz mir
eingesvgen habe» könnte. " Unmittelbar darauf legt er
von seinem Römcrwitz eine stichhallende Probe ab,
indem er auf dem Stempel der sch w e i tz c.

riicheu Zeitungen das Schicksal der armen
Schwcitz (1 Rap.) licSc! — Die Parallele, welch-
der Recensent im Schweiz. Rep., zwischen unsern, Vf.
und dem General Wyß zog, hat dem ersten viel Ver.
gnügen gemacht; er liefert selbst noch einige Bey-
träge dazu und erzählt uns, daß PfyfftwFeer ei» Di«
plom von der Academic de Naseenii d'Urbiiw er,
hielt, und daß er im Lnzerner Landsturm, als Obrist
comandirie; er vergaß noch hinzuzusitzen: daß er in der
p a b stliche 1, Leibgarde einst Oi silier war, wo er
dann anet, eine kleine Dosis päbstlichen Aber-
Witzes scheint cingesogen zu haben : hicvon zeugen sein

Aerger (S. 6) über die höchstnnanständigc Zeitung, die
in ihren Scherz die heilige Dreyfaltigkeit hineinzieht,
» ein Geheimniß das der christlichen Religion heilig ist,
und, das ftlbst die Zweifler respcktiren. " — Und vol.
lends seine Klage über die uncatholische Kesandtsthast
nach Paris (S. ?y): »Ein Lcmaiicr und zween Ar-
gäucr wurden auf Paris geschickt, um wegen der Con-
siilulion zu negozircn; und kein einziger Cacholik, der
auch sehe» könnte von was die Red-
wäre. "

So viel von der Apologie des Verfassers, und nun
n»ch zwey Worte von zencr seines Tribunals. — „Ein
Tribunal — sagt er — muß vor allrm unparthevi-ch
seyn und Verwandte können nicht von Verwandten ge-
richtet werden. Nun machen die einz lnen Menschen,
ans denen ein Staat besteht, nur eine Familie in An-
schung der össenllichen Ockonomie aus: die Richter also,
welche aufgestellt sind die streitigen Fälle zwischen Can-
ton und Canton, zwischen Gemeinde und Gemeinde,
zwischen Partikular und Partikular beyzulegen, so s.

lcn in Hclvetien nichts besitzen, sollen
gar kein Verhältniß mit Helvetic,, ha-
den."... Wer möchte nun ferner Einwendungen ma«
eben? — Mit der italienische» Finanzgelehrsiimkeit,
die dann weiter ausgekramt wird, wollen wir unsrr-
Leser verschone». Eines der Resultate derselben ist, daß
unftr Vf. vorzüglich To scaner und da»» auch
einen Holländer in dem helvetischen Fmanjtri-
bunal haben will»


	Kleine Schriften

